
Fahreignung nach neurologischen Erkrankungen 
Wir helfen ihnen mobil zu bleiben  
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Die Fähigkeit, ein Auto zu fahren, 
gehört heute in unserer Gesell-
schaft zu den Grundfertigkeiten. 
Ein Schlaganfall, ein Hirntrauma, 
eine Hirnoperation oder andere 
Hirnerkrankungen können dazu 
führen, dass jemand ein Auto 
nicht mehr sicher führen kann. 
Für den Betroffenen ist eine Ein-
schränkung der Fahrtauglichkeit 
in der Regel mit weitreichenden 
Konsequenzen verbunden, die 
nicht nur seine Mobilität sondern 
häufig auch seine berufliche Per-
spektive betreffen. 

 
Entscheidungen zur Fahreignung 
können hier nur auf der Grundla-
ge eines soliden Wissens um die 
Auswirkungen neurologischer/
neuropsychologischer Störungen, 
ihrer Diagnostik und Therapie so-
wie der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen getroffen werden. 
 
Was schränkt die Fahreignung 
nach einer Hirnschädigung 
ein?  
Die Einschränkung für das siche-
re Führen eines Kraftfahrzeuges 
nach einer Hirnschädigung erge-
ben sich weniger aus den mögli-
chen motorischen Beeinträchti-
gungen wie z.B.  Halbseitenläh-
mungen. Diese können häufig 
durch eine entsprechende behin-
dertengerechte Umrüstung eines 
PKW gut ausgeglichen werden.  

Das hauptsächliche Problem sind 
neben bestimmten neurologischen 
Einschränkungen (z.B. Epilepsie) 
die neuropsychologischen Störun-
gen, die aus einer Hirnschädigung 
resultieren können.  

Dazu gehören vor allem: 

• Störungen des Sehens und hier 
besonders Gesichtsfeldein-
schränkungen,  

• Störungen der Aufmerksamkeit 
und Reaktionsfähigkeit,  

• schnelle Ermüdbarkeit und 
Schwierigkeiten sich über einen 
längeren Zeitraum zu konzent-
rieren,  

• aber auch Schwierigkeiten, sich 
taktisch und strategisch ange-
messen im Straßenverkehr zu 
verhalten. 

 Bestehen derartige Beeinträchti-
gungen, wirkt sich dies unmittelbar 
auf die Verkehrssicherheit aus. 
Der Fahrer kann sich und andere 
stark gefährden, wenn er in unfall-
trächtigen Situationen nicht richtig 
und schnell genug reagiert, ganz 
unabhängig davon, ob er die Ge-
fährdung selbst verschuldet hat 
oder nicht. 

 Im Interesse aller Beteiligten ist es 
deshalb nach einer neurologi-
schen Erkrankung notwendig, 
sorgfältig abzuklären, inwieweit 
der Betroffene ein Auto sicher füh-
ren kann. 
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Wie sieht die Rechtslage aus? 
Nach dem Gesetz darf derjenige, 
der an den Folgen einer Hirner-
krankung leidet, bei vorliegen rele-
vanter neurologischer und/oder 
neuropsychologischer Ausfälle 
kein Kraftfahrzeug führen. Nach 
Abklingen dieser Beeinträchtigun-
gen bzw. nach erfolgreicher The-
rapie kann im Einzelfall die Eig-
nung zum Autofahren wiederer-
langt werden. 

Nach § 2 (1) der Fahrerlaubnisver-
ordnung (FeV) hat der Ver-
kehrsteilnehmer beim Vorliegen 
gesundheitlicher Mängel die 
„Pflicht zur Vorsorge“. Das heißt, 
er ist selbst dafür verantwortlich, 
prüfen zu lassen, ob er tatsächlich 
in der Lage ist, ein Fahrzeug si-
cher zu führen.  

Konkret bedeutet dies: Wenn man 
nach einer Hirnschädigung an ei-
nem Verkehrsunfall beteiligt ist 
und dieser auf die Hirnschädigung 
zurückgeführt werden kann, hat 
der Betroffene seine Pflicht zur 
Vorsorge verletzt. Er kann dann 
zivil- und/oder strafrechtlich be-
langt werden. 

 
Wer kann die Fahreignung for-
mell bestätigen? 
Entscheiden über die Fahreignung 
kann nur die Fahrerlaubnisbehör-
de. Wenn diese in Kenntnis ge-
setzt wird, dass jemand vermutlich 
ein Auto nicht sicher führen kann, 
ist es die Aufgabe der Behörde, 
dies zu überprüfen. 
In der Regel entscheidet sie auf 
der Grundlage des Gutachtens 
eines Facharztes oder einer an-

erkannten Begutachtungsstelle 
für Fahreignung (z.B. AVUS; 
DEKRA; TÜV). 
 

Für eine amtliche Bestätigung der 
Fahreignung muss die Fahrerlaub-
nisbehörde über die Erkrankung in 
Kenntnis gesetzt werden. Die Be-
hörde wird den Betreffenden dann 
auffordern, sich innerhalb einer 
Frist einer Begutachtung zu unter-
ziehen. Für die Kosten der Begut-
achtung muss in der Regel der Be-
troffene selbst aufkommen.  
 
Die Untersuchung umfasst dabei 
u.a. die Testung der Wahrneh-
mungsfähigkeit sowie der Reakti-
ons- und Konzentrationsfähigkeit. 
In Einzelfällen zieht die Untersu-
chungsstelle einen praktischen 
Fahrprobe zur Beurteilung hinzu. 
Fällt das Gutachten positiv aus, 
wird die Behörde in der Regel die 
Fahrerlaubnis bestätigen, was für 
den Betroffenen eine rechtliche 
Absicherung bedeutet. Fällt es 
aber negativ aus oder wird nach 
der abgelaufenen Frist kein Gut-
achten vorgelegt, wird die Behörde 
in der Regel die Fahrerlaubnis ent-
ziehen. 

 Was sollte man vorher tun? 
Bevor sich der Betroffene ent-
schließt, die Fahrerlaubnisbehör-
de zu informieren und sich dieser 
alles entscheidenden Untersu-
chung zu unterziehen, sollte er im 
Vorfeld abklären, ob er voraus-
sichtlich eine solche Untersu-
chung bestehen würde. Dies 
kann z.B. in der AHG Klinik     
Wolletzsee erfolgen. 
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Welche Möglichkeiten zur Über-
prüfung der Fahreignung beste-
hen in der Klinik? 

Wichtig ist, dass die Ärzte und 
Neuropsychologen hier in der Re-
haklinik keine  rechtsgültige Ent-
scheidung über die Fahreignung 
treffen und auch der Schweige-
pflicht unterliegen. Es brauchen 
also auch keine Bedenken beste-
hen, dass hier der Führerschein 
entzogen werden könnte. Um eine 
verantwortungsvolle Entscheidung 
über die Fahreignung zu treffen, 
bietet die Fachklinik folgende Mög-
lichkeiten: 

Verkehrsmedizinische Beratung 

Untersuchung und Beratung durch 
einen Facharzt mit verkehrsmedi-
zinischer Zusatzqualifikation zu 
den Auswirkungen der neurologi-
schen Erkrankung auf die Fahreig-
nung. 

Neuropsychologische                

Untersuchung 

Untersuchung verkehrsrelevanter 
neuropsychologischer Basisleis-
tungen mit standardisierten Test-
verfahren. Dazu gehören im We-
sentlichen: 

• Neurovisuelle Leistungen (z.B. 
Überprüfung des Gesichtsfeldes, 
der Sehschärfe, des Kontrastse-
hens, etc.) 

• Aufmerksamkeits-, Konzentra-
tions- und Reaktionsleistungen 
(z.B. Reaktionsschnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit unter Zeit-
druck, Aufmerksamkeitsteilung, 
Daueraufmerksamkeit, etc.) 

• E x e k u t i v e  L e i s t u n g e n 
(Leistungen, die taktischen und 
strategischen Fahrfähigkeiten 
zugrundeliegen) 

 Praktische Fahrprobe 

 Praktische Fahrprobe mit einem 
erfahrenen Fahrlehrer auf einer 
standardisierten Fahrstrecke von 
ca. 70 km Länge und einer Dauer 
von ca. 1 bis 2 Stunden mit folgen-
den Verkehrssituationen: 

• Autobahn mit Auf- und Abfahr-
ten 

• Landstraße mit mehreren Orts-
durchfahrten  

• dichter Stadtverkehr 
   

 Die Fahrleistung wird durch den 
Fahrlehrer anhand eines standar-
disierten Beurteilungsschemas 
eingeschätzt. 

 Anhand der verkehrsmedizini-
schen, neuropsychologischen und 
fahrpraktischen Ergebnisse erfolgt 
dann eine eingehende informelle 
Beratung des Betroffenen zu sei-
ner Fahreignung, bestehenden 
Therapiemöglichkeiten und Emp-
fehlungen zum weiteren Vorge-
hen.  

 Die beschriebenen Maßnahmen 
haben, wie schon dargestellt, ei-
nen informellen Charakter.  Sie 
können  jedoch dem Betroffenen 
helfen, eine verantwortungsvolle 
Entscheidung bezüglich der eige-
nen Fahreignung zu treffen und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie die 
Fahreignung und damit die eigene 
Mobilität gesichert werden kann. 
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